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S o n de rn utz u nqserl a u b n is
Die E aubnis ist bei

Kontrcllen

Jede Änderuno ist anzumelden !

Sehr geehrle Damen und Herren,

aufgrund S 11 / S 12 des Berliner Straßenges€lz6s wkd lhnen im Wege der Straßenaufsicht unbeschadel dff Rechte Drit-
tef dle Edaubnis zur SondenuEung öftentlichen Straßenlandes in o.g. Umfang erteilt.

Der jedez€itige Wideruf, der beim Vorliegen übeMiegendff öffentlicher Inteessen geltend gemacht wird, wird vorbehal-

Dle Bückseile sowie die in de/n Anlage/n D genannten Nebenbestimmungen sind Beslandleil d ieser E aubnls.

Recht3behelfsbelehrung

Gegen di6s€n Bescheid ist der Widercpruch zulässig, Er isl innefialb eines Monats nach Bet6nntgab€ dieses Beschei-
d€s schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt Tempelhof'Schöneberg von Be in, Abt. Bauwesen, Tletuau'und
Landschaftsplanungsamt -Fachbereich Vemallung- zu e6eben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schrifllicher Einle-
gung des W ruchs die Wdeßpruchsfrist nur dann gewahn ist, wenn der Widerspruch innefialb dieser F st einge-
gangen ist

Mit
l m

Grüßen

rt der Sondernutzung: Plakatierung anlässlich der Bundestagswahl am 22.09,2013 mit Pla-
katen der Größe DIN A'l  lnd DIN A 0

m/lm Zeitraum vom: Sonntag, 04.08.2013 (0.00 Uhr) bis Sonntag, 29.09.2013 (24.00 Uhr)
nderSondernulzung: BerlinTempelhof.Schöneberg

ß der Sondernutung: 1000 Stück - nu. nach t aßgabe freien Platzesl
ebühren: Diesej Bescheid eroeht oebührenfrei!
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3. Verschmu?ungen durch die l,4aßnahme dürfen nicht elnireien bzw sind vom Sondenuizer unvezüglich nach
dem Entstehen zu beseitigen.

Nebenbestimmungen

Die Erlaubnis wkd unbeschadet der Bechte Dritter edeilt und ist nicht übenraobar.

Der Sondemutzer hat im Zusammenhang mit der genehmigten Straßenlandsondernuizung allen ve*ehrsrechtli
chen Anodnungen der SiraBenverkehrsbehörde bzw Ve*ehrclenkung Berlin nachzukommen. Soweit VeF
kehfsschilder und Absperrungen erforderlich werden, hat sich der Sondernutzer derartiges Mate al auf eigene
Kosten zu beschaff€n oder von einschlägigen Fimen zu leihen.

FÜr alle Schäden am Straßenkörper und an Beslandleilen der Straße sowie frir alle KölpeF, Sach- und Vermö
gensschäden Drltter, die durch den Ein- bzw. Aufbau, das Vorhandensein oder den Aus- bzw. Abbau der IVaß-
nahme entslehen, hafiet der Sondernueer ohne Rücksicht auf eigenes Verschulden dem Land Be in gegenüber
und hal fiir alle Ansprüche Dritter gegen das Land Berlin einzulrcten und das Land Berlin davon in vollem Um-
fang freizustellen. Durch die Sondemutzung enistandene Schäden am Straßenland wid das Land Berlin auf Kos-
ten des Sondemutzerc beseitigen.

lm Falle eines Widerrufs, bei sonsriger Beendigung der [Iaßnahme oder bei der Noiwend'gkeit einer Verlegung
des Slandories kann ein Entschädigungsanspruch gegen ,Benin'nichl gellend gemacht werden. Der Standort jst
unverzüglich zu dumen (inkl. e\,t|. Befestigungsmateialien etc.).

Es yrude vor Erteilung der Sond€rnuizungsenaubnis eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,00 € (0,50 € le
Plakat) hinterlegt. Diese wird Jrühestens ab 04.11.2013 ausgezahlt, solern keine Beanstandungen oder Schäden
durch die Plakatierung fesigestellt und sämtliche Plakate entfernt wurden.

Dem Fachbereich Verwaltung ist unverzüglich nach Erhalt der Erläubnis, schriftlich ein für die Aufhän-
gung namentlich Verantwortlicher nebst lVobilfunknummer mitsuteilen.

€ .

1 .

2.

5 .

7.

Ein Zuwiderhandeln gegen die Nebenbeslimmungen stelh gem. S 28 des Be iner StraßengeseEes eine Ordnungs
widrigkeit dar, die mit einer GeldbuBe bis zu 10.000,00 € geahndetwerden kann.

Die Daten weden, soweit sie zur ÜbeMachung des Zahlungseingangs benöligl werden, in einer Dalei beim Landesarnt
für Informationstechnik gespeicherl. Die Datei wurde mit der Dat€ibeschreibung gem. S 25 Be iner DatenschuEgesetz -
Bln DSG -in der Fassung vom 1 7. Dezem ber 1 990 (GVBI. S. 1 6/54), zuletzt geändert durch GeseE vom 1 6.02.201 1 (GVB .
S. 51), dem Berliner Datenschutzbeauftragten zum Datenregisler gemeldet Das Regisler kann von jedem eingesehen

Rechtsgrundlagen

(1) Berliner SllaßengeseE vom 13. Juli 1999 (GVB. S. 380), zuletzt geänded am 4. Dezember 2009, cVBl. S. 466.

(2) VeMaltungsge chtsordnung (VWGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBI. I S. 686) zuleffi
geänded durch Adikel 9 des GeseEes vom 22.12.2010 (BGBl. | 2248).

(3) Verwaltungsgebührenodnung in der Fassung vom 13. November 1978 (GVBI. S. 2410), zulelzt geänden dufch Ver
odnung v- 12.12-2009 (GVBI. S. 707).

(a) S 32 Bundeswahlsesetz in der Fassung vom 23.07.1993 zule?t qeände( durch GeseE vom 03.05.2013
tBGBr. ts.  1084)

(4) Sondenutzubgsgebührenverordnung (SNGebV)vom 12.6.2006 zulerzl geändertdurch Verordnung vom 16.05.2012
TGVBL. S. 160).
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Tiefcrün V 25 Wahl 7/2013

Anlage D zum Bescheid vom 2.8.2013

Nebenbestimmunoe

Folgendeverkeh]seindchtungen dürfen ausdrücklich nicht belegtwerden:

Verkehrtzeichenmaste
- Haltestellenmaste

Ampelmaate
. Fußgängerschutzgltter
- Poller u.ä.
. Lichtmasten, an denen sich Hinweislateln (Oenkmal) ,,Orte des Erinnefts" im Bayedschen Viertel

(OT Schöneberg) befinden

. Die Anbringung der Schilder darf nur auf folgende Weise erlolgen:

- ebenerdig unter Beachtung eines Sicherheitsabstandes (Schrammbordmaß) von 0,5 m zur Fahrbahn bzw.
0,25 m zum Radweg sowie einer verbleibenden Gehwegbreite von mind. 1,50 m
gdcr
im Luftraum darf die Höhe der unterkante (ichte Höhe) der Zusatzeinrichtung im Fahrbahnbereich 4,5 m
und im Fußgängerbereich 3,00 m nicht unteßchreiten.
je Lichtmast sind maximal vier Plakate übereinander zulässig (nur nach f.4aßgabe des freien Platzesl)

. Gemäß 5 32 des Bundeswahlgesetzes ist am Tage der Wahl jede Beeinllussung der Wähler durch wort,
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriltensammlung in oder an Gebäuden, in denen sich der Wahl-
raum befindet, sowie unminelbar vor dem Zugang zu dem Wahlgebäude, ygllglgL

. Wahlplakate in geschützten Grünanlagen (auch wenn sie nur am Rand stehen sollen) sind nlcht gestal
tet. Dies betritft lnsbesondere denkmalgeschützte Anlagen und Anlagenteile mit hoher stadtbildprägender
Funktion.

. Die Plakate dürfen nicht im Traufbereich geschützer Bäume verankert oder an Baumstämmen, Baumstüt'
zenl-böcken (unabhängig vom Schutzstatus) angebunden werden.

. Für die Befestigung der Halterungen dÜrfen ausschließlich nichtrostende I\raterialien verwendet werden.

. Zwischen der ZusaEeinrichtung und dem Llast ist zum Schuz des Anstrichs eine nichtklebende Unlerlage
zu verwenden.

. Die VeMendung selbstklebender i,raterialien ist nicht gestatteu

. Kabelschächte, Hydranten, Schieberkästen, Einsteigeschächte, Baumscheiben usw. müssen jederzeit zu-
gänglich bleiben und dürfen nicht bedeckt werden. Laternen, Bäume, Feuermelder und dergleichen sind
ggf. durch Ummantelungen zu schützen. Den LeitungsveMaltungen ist auf Verlangen iedg@4_!$L!!Clq
oeschränkt die Durchführung von Kontrollen, Beparaturen usw. an den Veßorgungsleilungen o.ä. zu ea
möglichen.

. Die Anbringung ist nur mit einem Mindestabstand von 20 m zlrm Kreuzungsbeeich zulässig. Werden diese
Abstände nicht eingehalten oder die Aufbauten in sonstiger Weise verkehrsgefährdend angebracht, sind
die Plakate nach einmaliger - auch mündlicher Autlorderung - spätestens innerhalb von 24 Stunden ent-
wede. €rsaulos zu entfernen oder so zu plaüieren, dass die Einhaltung der Erlaubnisbedingungen gewähr-
leistet und eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ausgeschlossen wird.

. Die Plakate sind so zu befestigen und zu unteahalten, dass die öffenliche Sicherheit und Ordnung, insbe-
sondere Leben und Gesundheit anderer, nicht gefährdet werden. Dies ist durch regelmäßige Kontrollen -
mindestens wöchentlich - zu überprülen.

. Gehwege, Fußgängezonen und Vegetationsflächen dürlen auch zum zwecke des Auf- und Abbaus nicht
mit Kraftfahrzeugen befahren werden.

. Bei anfallenden Bauarbeiten sind die Tafeln auf Anordnung der önlichen Bauleitung unverzüqlich zu en!
fernen.
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. Veränderungen sowie das Auttragen von Farbe an der Straßenbefestigung oder an den Straßenmöbeln
sind unzulässig.

. Es wird darauf hingewiesen, dass Verslöße gegen diese Nebenbestimmungen bei zukünftigen Genehml,
gungsverfahren derart berücksichtigt werden, dass eine weitere Genehmigung u.lJ. nicht erteitt werden
kann.

. Nach Ablauf des genehmigten Plakatierungszeitraums sind die Plakate vollständig, inklusive Befesti-
gungsmaterial vollständig zu entfernen und fach- Und sachgerecht zu entsorgen.

. Nach Uberschreitung der Genehmigungsdauer behält das Land Bedin sich das Fecht vor, die Zusalzein-
richtungen zu entfernen bzw. entfernen zu lassen, bis zu vier Wochen zur Abholung bereitzuhalten und an
schließend nach den gellenden Vorschriften die Entsorgung zr veranlassen. Anfallende Kosten sind vom
sondernuEer zu tragen.

. Den Anweisungen des Fachbereiches Tiefbaufy'erwaltung, de. St.aßenverkehrsbehörde, d€r Feuerwehr,
des Ordnungsamls und der Polizei sowie der Vattenfall Europe Nezservice GmbH (BerlinLicht) ist sofort
nachzukommen.

. An Lichtmasten, Staßenbäumen und anderen Einrichtungen dürien keine BohrLlngen vorgenomnen wer
den.

. Bereits bestehende Einrichtungen dürfen nicht verhängt werden (2.8. Mastenschilder der Draussenwerber
GmbH) .

Folgende Auflagen sind zu erfüllen, wenn Zusatzeinrichtungen an Lichtmasten der öffentlichen Be euchtung
befestigt werdenl

1 . An den Anlagen der ötfentlichen Straßenbeleuchtung dürfen keine Veränderungen vorgenommen wer
den.

2- Die Wartuno der Leuchte und des Lichtmastes darf nicht behindert werden (MastklaoDe und Llr-
Nummer darf nicht verdeckt werden).

3. Es darf keine Beeintrdchtigung oer Beleuchtung ernlrelen.

4. Die Zusatseinrichtung(en) darf (dürfen) nur an Lichtmasten montieft werden, an denan sich keine
Signalgeber einer Lichtslgnalanlage, Verkehrszeichen oder sonstige Verkehrseinrichlungen (S
33(2) SIVO) befinden. Dle Sichtbarkeit von o.g. Verkehrseinrichtung darf nicht beeinträchtigt wer-
oen.

5. An historischen Masten ist das Anbringen von Zusazeinrichtungen im Sinne dieser Nebenbestimmungen
nicht gestaftet.

6. Sie haften für alle Schäden, die anlässlich d6r Sondernutzung (Vorhandensein, An, und Abbau, Herabfat-
len usw.) elda entstehen sollten. Sie verpflichten sich, alle entstehenden Schäden an den Anlagen der öf-
tentlichen Straßenbel6!chtung auf lhre Kosten durch das vom Eigontümer zu benennende Unternehmen
beseitigen zu lassen. Gleichzeitig stellen Sie das Land Berlin von Schadenersatzansprüchen Dritter frei,
die in diesem Zusammenhang gegen das Land Be in erhoben werden.

7. Sollten Zusaueinrichtungen trotzdem an nicht edaubten Stellen angebracht werden, werden sie aus
Gründen der Sicherheit entfernt und auf dem Lagerplatz des Betreibers der Skaßenbeleuchtung zur Ab-
holung gelagert.


